
                                                                                                     
   

 

  1 / 2 

 
Informationen zur Covid-19-Impfung 
 
Informationen für Leistungserbringer zur Covid-19-Impfung im Kanton Solothurn im 
Jahr 2024  
 
Absender: Gesundheitsamt, Kantonsärztlicher Dienst 
Adressaten: GAeSO, AVSO                               Versanddatum 19.01.2024 
 
 
Mit diesem Schreiben informieren wir Sie über die aktuellen Rahmenbedingungen bezüglich der 
Covid-19-Impfungen im Kanton Solothurn 
 
 
1. Impfempfehlung 
BAG und EKIF empfehlen besonders gefährdeten Personen ab 16 Jahren eine einzelne Impfdosis 
gegen Covid-19 im Herbst/Winter. Gemäss der aktuellen Impfempfehlung gehören dazu: 

 Personen ab 65 Jahren 

 Personen ab 16 Jahren mit einer chronischen Erkrankung 

 Personen ab 16 Jahren mit Trisomie 21 
 
Schwangere können nach individueller Abklärung mit ihrer Ärztin oder ihrem Arzt eine Impfung 
erhalten.  
Das BAG empfiehlt ein Minimalintervall von 6 Monaten zur letzten Impfung oder bekannten 
Infektion.  
 
2. Impfstellen 
Mit Schliessung der Impfzentren sowie mit Einstellung der mobilen Impfeinsätze des Kantons per 
Ende März 2023 ist der Covid-19-Impfbetrieb im Kanton Solothurn vollständig in die Regelstruktur 
des Gesundheitswesens (Arztpraxen und Apotheken) übergegangen. Impfungen in Pflegeheimen 
und Betreuungsinstitutionen sind in Zusammenarbeit mit einer kantonsansässigen Arztpraxis oder 
Apotheke vorzunehmen.  
 
3. Bestellung Impfstoff und Impfsets  
Die Bestellung des Covid-19 Impfstoffs läuft wie bisher und voraussichtlich bis Mitte 2024 über den 
Webshop der Firma Stöckli Medical AG (https://www.webshopkantone.stoecklimedical.ch). Die 
Lieferungen erfolgen durch die Firma Galliker.  
 
4. Abrechnung der Impfungen 
Die Abrechnung erfolgt quartalsweise. Die Sammelrechnungen sind mittels zwei Formularen (ei-
nes für die gemeinsame Einrichtung KVG, eines für die kantonale Verwaltung) als Excel- und PDF-
Version an folgende Adresse zu senden: impfen.leistungserbringer@ddi.so.ch . Letzter Termin für 
die Einreichung der Sammelabrechnung für das 1. Quartal 2024 ist Freitag, 5. April 2024.  
 
5. Impftarif Arztpraxen (Impfungen gemäss  Impfempfehlung)  
Der Solothurner Regierungsrat hat den Impftarif für Arztpraxen (CHF 40.00 pro Impfung) bis zum 
30. Juni 2024 verlängert.  
 
6. Impftarif Apotheken (Impfungen gemäss  Impfempfehlung)  
Die Kostenübernahme von Covid-19-Impfungen in Apotheken durch den Bund wurde per Ende 
2023 beendet. Der Kanton Solothurn übernimmt deshalb ab dem 1. Januar 2024 für die im Kanton 
Solothurn wohnhaften Personen die vollständigen Kosten (CHF 33.50 pro Impfung) für die 
empfohlenen Covid-19-Impfungen in den Apotheken des Kantons Solothurn bis zum Übergang 
der Impfung in die Regelstrukturen. Die rechtliche Grundlage dazu liefert Artikel 21 Abs. 2 EpG. 
Die Kosten für den Impfstoff trägt gemäss Artikel 73 Abs. 1, i.V.m Artikel 44 EpG weiterhin der 
Bund. 
 
 

https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/krankheiten-im-ueberblick/coronavirus/covid-19/information-fuer-die-aerzteschaft.html
https://www.webshopkantone.stoecklimedical.ch/
mailto:impfen.leistungserbringer@ddi.so.ch
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7. Selbstzahlertarif (Impfungen ausserhalb der Impfempfehlung) 
Impfungen, welche nicht gemäss der Impfempfehlung erbracht werden, gehen zu Lasten der ge-
impften Person. Dabei gilt eine freie Preisfestsetzung durch die Impfstelle. Es ist zu beachten, dass 
die Anzahl Impfungen nach Selbstzahlertarif dem Kanton mit der Impfabrechnung (im Begleitmail 
zur ordentlichen Impfabrechnung gemäss Punkt 4) mitgeteilt werden muss. Pro Impfung wird der 
Impfstelle für den Impfstoff sowie die Logistik des Bundes durch die gemeinsame Einrichtung KVG 
ein Betrag in der Höhe von CHF 30.00 in Rechnung gestellt.  
 
8. Impfmeldepflicht aufgehoben 
Per 1. Juli 2023 wurde die Meldepflicht für Covid-19-Impfungen an den Bund aufgehoben. Diese 
Daten müssen nicht mehr an die Datenbank für Impfungen (VMDL) gesendet werden.  
 
9. Zertifikate / Impfnachweis  
Per 1. September 2023 wurde das Zertifikatssystem ausser Kraft gesetzt. Als Impfnachweis dient 
fortan der Eintrag in den schweizerischen Impfausweis oder in den internationalen Impfausweis. 
 
10. Auskunftstellen 
Für sämtliche administratien Fragen zu Covid-19 Impfungen wenden Sie sich bitte an den 
kantonsärztlichen Dienst des Kantons Solothurn, +41 32 627 93 71      
impfen.leistungserbringer@ddi.so.ch. 
Bei Fragen zur Handhabung des Impfstoffes wenden Sie sich bitte direkt an die Hersteller.  
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